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1 Anlass und Aufgabenstellung  

1.1 Rechtliche Grundlagen  

Die Europäische Union hat zum Erhalt der biologischen Vielfalt zwei Richtlinien erlassen:  

¶ Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 

2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie, VSch-RL)  

¶ Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 über die Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat-

Richtlinie, FFH-RL)  

Das Ziel dieser Richtlinien besteht neben dem Artenschutz in der Errichtung und Sicherung eines eu-

ropaweiten Netzwerks von Schutzgebieten (ĂNatura 2000ñ), in das sowohl Gebiete von gemeinschaft-

licher Bedeutung nach FFH-RL als auch Vogelschutzgebiete nach VSch-RL integriert werden sollen.  

Nach erfolgter Umsetzung dieser Richtlinien in deutsches Recht (§§ 34 und 35 BNatSchG) sind Pro-

jekte und Pläne grundsätzlich nur dann zulässig, wenn im Vorfeld auch die Verträglichkeit mit den Er-

haltungszielen möglicherweise betroffener Natura 2000-Gebiete festgestellt wurde.  

 

1.2 Anlass und Aufgabenstellung  

Die Planungsgruppe Umwelt, Hannover / Emmerthal wurde zusammen mit der Simon & Widdig GbR, 

Marburg beauftragt, die Verträglichkeit der geplanten A 44 im Abschnitt VKE 11 mit den Erhaltungs-

zielen des Gebiets von Gemeinschaftlicher Bedeutung DE 4723-304 ĂLossewiesen bei Niederkaufun-

genñ zu untersuchen. 

Da die geplante Bundesautobahn A 44 im Übergang zu dem damit verbundenen Ausbau der BAB A 7 

(VKE 01) am Rande des Gebietes bzw. zwischen den beiden Gebietsteilen verläuft, können erhebli-

che Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Gebietes, insbesondere des Dunklen Wiesenknopf-

Ameisenbläulings, nicht ausgeschlossen werden. Daher ist eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nach Art. 

6 (3) FFH-RL erforderlich.  

 

1.3 Vorgehensweise  

Aufgabe der hier vorliegenden FFH-Verträglichkeitsprüfung ist es, die erforderlichen naturschutzfach-

lichen Grundlagen für die gem. Leitfaden erforderlichen Entscheidungsschritte bereitzustellen.  

Das Verfahren nach den §§ 34 und 35 BNatSchG umfasst gem. dem Gutachten und dem daraus ent-

wickelten Leitfaden zur FFH-Verträglichkeits- und Ausnahmeprüfung von Bundesfernstraßen (KIELER 

INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE et al. 2004; im Folgenden kurz als Leitfaden bezeichnet) bis zu 3 

Phasen, in denen jeweils spezifische Fragestellungen zu klären und deren Ergebnisse zu dokumentie-

ren sind. In der ersten Phase der FFH-Vorprüfung ist im Einzelfall die Frage zu beantworten, ob Tat-

bestände erfüllt sind, welche die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich machen 

würden. Als Phase 2 schließt sich eine FFH-Verträglichkeitsprüfung an, sofern die Möglichkeit des 

Eintretens erheblicher Beeinträchtigungen nicht eindeutig verneint werden kann. Phase 3 bildet eine 

ggf. erforderliche Ausnahmeprüfung. 
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Dabei wird räumlich gestuft vorgegangen. Zunächst erfolgt eine Darstellung des Gesamtgebietes 

(Kap. 2) und anschließend eine Darstellung des so genannten detailliert untersuchten Bereiches 

(Kap. 4). Dieser orientiert sich an den zu erwartenden Wirkungen des Vorhabens. 

Die FFH-Verträglichkeitsprüfung orientiert sich an den vorhandenen aktuellen Regelwerken:  

Å Leitfaden zur FFH-ĂVertrªglichkeitspr¿fung im BundesfernstraÇenbau (Bundesministerium 

für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 2004),  

Å FFH-Verträglichkeitsprüfung JA oder NEIN? Hinweise zum Erfordernis einer FFH-

Verträglichkeitsprüfung für Vorhaben in Natura 2000-Gebieten oder deren Umgebung so-

wie zu besonderen Aspekten der FFH-Verträglichkeitsprüfung (HMULV 2005),  

Å Anforderungen an die Prüfung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen der Natura 2000-

Gebiete gemäß § 34 BNatSchG im Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung (LANA 

2006),  

Å Untersuchung und Bewertung von straßenverkehrsbedingten Nährstoffeinträgen in emp-

findliche Biotope (BMVBS 2013), 

Å Stickstoffleitfaden Straße, Hinweise zur Prüfung von Stickstoffeinträgen in der FFH-

Verträglichkeitsprüfung für Straßen (HPSE), Ausgabe 2019 (FGSV 2019), 

sowie weiteren Fachkonventionen und Leitfäden. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt den grundsätzlichen Verfahrensablauf einer FFH-

Verträglichkeitsprüfung auf.  
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1. FFH-Vorprüfung  

Könnte ein Plan oder Projekt, auch im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen,  
zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebietes in seinen für  

die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen? 

   
Ja  Nein  Projekt ist zulässig, keine FFH-

Verträglichkeitsprüfung 

   

2. FFH-Verträglichkeitsprüfung  

 Erfassung der für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile 
(relevante Standortfaktoren bzw. Lebensraumansprüche sowie ggf. die zur Wiederherstel-
lung eines günstigen Erhaltungszustandes erforderlichen Maßnahmen) 

 Prognose der zu erwartenden Beeinträchtigungen des Gebietes in seinen für die Erhal-
tungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen  

 Bestimmung der Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

   
Erhebliche Beeinträchtigungen  

können eintreten 
 Erhebliche Beeinträchtigungen  

können nicht eintreten 

   

Plan oder Projekt ist unzulässig   Plan oder Projekt ist zulässig  

   

3. Ausnahmeprüfung  

Prüfung, ob eine ausnahmsweise Zulassung möglich ist  
(die erforderlichen Ausnahmetatbestände sind gegeben): 

   

Ja  nein  

   
Projekt / Plan ist  

zulässig  
 Projekt / Plan ist  

unzulässig  

   
Maßnahmen zur Sicherung des Zusam-
menhangs des Netzes Natura 2000 (Ko-
härenzsicherungsmaßnahmen) 

  

   

Zulassung / Durchführung    

 

Abb. 1:  Verfahrensablauf nach §§ 34, 35 BNatSchG (in Anlehnung an 
BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR 2004) 
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2 Übersicht über das Schutzgebiet und die für seine Erhaltungsziele maßgeb-
lichen Bestandteile  

2.1 Übersicht über das Schutzgebiet  

Das Gebiet von Gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) ĂLossewiesen bei Niederkaufungenñ (DE 

4723-304) liegt im Bereich der Losseaue zwischen der AS Kassel-Ost und Niederkaufungen in der 

Naturräumliche Haupteinheit (SSYMANK et al. 1998) D46 Westhessisches Bergland bzw. der Natur-

räumlichen Obereinheit Westhessisches Berg und Senkenland (Naturraum Westhessischen Senke 

und Untereinheit Kasseler Fulda Aue (KLAUSING 1988)). Zusätzlich zu dem südlich der B 7 gelegenen 

größeren Teil des Gebietes umfasst es einen kleineren Grünlandkomplex südöstlich des Kacksbergs. 

Das FFH-Gebiet überschneidet sich teilweise mit dem gleichnamigen LSG und hat eine Flächengröße 

von 16,61 ha. 

 

Abb. 2:  Übersicht zur Lage des FFH -Gebietes (Simon & Widdig GbR 2006b) 

Vorherrschende Bodentypen, die sich auf quartären Auensedimenten entwickelten, sind Gleye und 

Auengleye bzw. Auengleyvegen.  

Das FFH-Gebiet umfasst neben Teilabschnitten der Losse auch noch Teilbereiche des Diebachsgra-

bens. Beide Gewässer sind im Bereich des FFH-Gebietes als naturfern zu bezeichnen. Sie werden 

überwiegend von schmalen Gehölzstreifen begleitet. Die Losse stellt im südlichen Teilbereich des 

FFH-Gebietes zum großen Teil die südliche, der Diebachsgraben die östliche Gebietsgrenze dar. Die 
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Flächennutzung in den Lossewiesen wird durch Grünland, überwiegend intensiv genutzt, dominiert. In 

größerem Umfang finden sich außerdem Gehölzstrukturen und auch Feuchtbrachen vor allem nord-

östlich des Lagerplatzes (Industriebrache).  

Vorbelastungen  bestehen insbesondere durch unmittelbar an das Gebiet angrenzende Verkehrswe-

ge (B 7, 35.100 DTV im Planungsnullfall 2030 und Leipziger Straße) sowie durch Gewerbeflächen 

(Papierfabrik Leipziger Straße, Bebauungsplan Nr. 42 und 42c). 

In der FFH-Grunddatenerfassung (SIMON & WIDDIG GBR 2006b) ist als aktuell wirksame Beeinträchti-

gung und somit Vorbelastung v. a. die Zerschneidungswirkung der B 7 für den Dunklen Wiesenknopf-

Ameisenbläuling benannt und wie folgt bewertet worden:  

ĂWeitere Beeintrªchtigungen ergeben sich durch die Bundesstraße B 7, deren zerschneidende Wir-

kung zum einen anlagebedingt aus der mehrspurigen, asphaltierten Fläche und zum anderen be-

triebsbedingt aus den Verlusten durch Kollisionen von Faltern mit Fahrzeugen resultiert. Die Zer-

schneidungswirkung der B 7 wurde im Rahmen der GDE nicht untersucht, es liegen also keine Daten 

zum Umfang des erfolgreichen Überquerens der Straße bzw. der Kollisionsverluste vor. Die Tatsache 

der aktuell wirksamen Beeinträchtigung wird aus der allgemeinen Kenntnis des Verhaltens von Tagfal-

tern an Straßen (vgl. u. a. ASKLING 2003) und den regelmäßigen Funden getöteter Falter an Fahrzeu-

gen und Straßenrändern abgeleitet. Aus denselben allgemeinen Kenntnissen wird abgeleitet, dass 

jªhrlich zumindest einzelne Falter unbeschadet die B 7 ¿berqueren kºnnen.ñ  

Näheres zu den Vorbelastungen für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling wird in Kapitel 4.3.3 

ausgeführt. 

 

2.2 Erhaltungsziele des Schutzgebietes  

Die gebietsspezifischen Erhaltungsziele wurden Anlage 3 a der Verordnung über die Natura 2000-

Gebiete im Regierungsbezirk Kassel vom 31. Oktober 2016 entnommen.  

§ 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG definiert den Begriff ĂErhaltungszielñ als Erhaltung oder Wiederherstellung 

eines günstigen Erhaltungszustands. Die Erhaltungsziele beziehen sich generell auf die Lebensraum-

typen und Arten nach Anhang I und II der FFH-Richtlinie sowie auf die in Anhang I und in Art. 4 Abs. 2 

der Vogelschutz-Richtlinie genannten Arten und ihre Lebensräume. Für das FFH-Gebiet DE 4723-304 

Lossewiesen bei Niederkaufungen sind folgende Erhaltungsziele definiert: 

 

Erhaltungsziele der Lebensraumtypen nach Anhang I FFH -Richtlin ie  

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

¶ Erhaltung eines für den LRT günstigen Nährstoffhaushaltes  

¶ Erhaltung einer bestandsprägenden Bewirtschaftung 

 
91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

¶ Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem Totholz, 

Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit einem einzelbaum- oder grup-

penweisen Mosaik verschiedener Entwicklungsstufen und Altersphasen  
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¶ Erhaltung einer bestandsprägenden Gewässerdynamik  

¶ Erhaltung eines funktionalen Zusammenhangs mit den auetypischen Kontaktlebensräu-

men   

Erhaltungsziele der Arten nach Anhang II FFH -Richtlinie  

Maculinea nausithous, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

¶ Erhaltung von mesotrophen Wiesen mit Beständen des Großen Wiesenknopfs (Sanguisor-

ba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise Myrmica rubra  

¶ Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderli-

chen Bewirtschaftung der Wiesen, die sich an traditionellen Nutzungsformen orientiert und 

zur Erhaltung eines für die Habitate günstigen Nährstoffhaushaltes beiträgt.  

 

2.2.1 Verwendete Quellen  

Neben den projektspezifischen Erfassungen und Gutachten (SIMON & WIDDIG GBR 2006a, 2009, 2016; 

WAGU GMBH 2003, 2011, 2018; NECKERMANN-ACHTERHOLT 2015 U 2019) wurden folgende Daten 

ausgewertet: 

 
Tab. 1:  Ausgewertete Informationen  

Unterlagen / Informa tionen  Quelle  

Standarddatenbogen DE 4723-304 ĂLossewiesen bei Nie-
derkaufungenñ 

Regierungspräsidium Kassel, 2015 

Anlage 3a der Verordnung über die Natura 2000-Gebiete 
im Regierungsbezirk Kassel vom 31. Oktober 2016 

HMUELV (2008): Verordnung über die Natura 
2000-Gebiete in Hessen vom 16. Januar 2008. 
(GVBl. I S. 30). 

Grunddatenerfassung /GDE zum Natura 2000-Gebiet 
ĂLossewiesen bei Niederkaufungenñ (DE 4723-304) i 2005 
(überarbeitet 2006) 

Regierungspräsidium Kassel, SIMON & WIDDIG GBR 
(2006) 

Maßnahmenplan für das FFH ï Gebiet ĂLossewiesen bei 
Niederkaufungenñ FFH-Gebiet-Nummer: 4723-304, 2010 

Regierungspräsidium Kassel, SIMON & WIDDIG GBR 
(2010) 

 

2.2.2 Lebensräume des Anhangs I der FFH -Richtlinie  

Im Standarddatenbogen des RP Kassel sind als Lebensraumtyp von gemeinschaftlichem Interesse 

nach Anhang I der FFH-Richtlinie die ĂMagere Flachlandmªhwieseñ (Alopecurus pratensis, San-

guisorba officinalis), FFH-Code 6510, und der prioritªre LRT ĂAuwªlder mit Alnus glutinosa und Fraxi-

nus excelsiorñ (Code *91E0) genannt. Beide Lebensraumtypen konnten im Rahmen der aktualisierten 

Lebensraumtypen-/Biotoptypenkartierung (SIMON & WIDDIG GBR 2009, NECKERMANN-ACHTERHOLT 

2015 und 2019) bestätigt werden. Im Zuge einer Nacherfassung 2019 konnten aber größere Verände-

rung der Lage und des Umfangs des LRT *91E0 festgestellt werden. So haben Bestände an der Los-

se (auch außerhalb des Gebietes) abgenommen, dafür die Bestände an Diebachsgraben aufgrund 

Vernässung deutlich zugenommen. Tatsächlich nimmt dieser LRT gegenüber der GDE und dem 

Standarddatenbogen jetzt eine Fläche von 2,35 ha ein (davon 0,4 ha mit Erhaltungszustand C und 
























































































































































